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9. Kapitel

Militärstraftaten

Vorbemerkung .

Das Hauptanliegen der Bestimmungen die
ses Kapitels ist die Erziehung der Militär
personen zur strikten Erfüllung der militä
rischen Pflichten und der Schutz der Lan
desverteidigung der DDR vor kriminellen 
Angriffen.
Dabei geht es vor allem darum, die Kampf
kraft und Gefechtsbereitschaft der Natio
nalen Volksarmee, der Grenztruppen der 
DDR und der Organe, in denen der Dienst 
der Ableistung des Wehrdienstes ent
spricht, zu sichern. Die Bestimmungen sol
len dazu beitragen, die Soldaten, Unter
offiziere, Fähnriche und Offiziere zur Ein
haltung der militärischen Disziplin und 
Ordnung, zum militärischen Gehorsam, zur 
strikten Erfüllung aller Befehle und Wei

sungen, zur militärischen Wachsamkeit und 
Geheimhaltung, zum Schutz der Kampf
technik und der militärischen Ausrüstung, 
zur Festigung der sozialistischen Beziehun
gen zwischen den Militärpersonen und zur 
Achtung der anerkannten Normen des 
Völkerrechts zu erziehen.
Mit der Bezugnahme auf den Verteidi
gungszustand in den Bestimmungen dieses 
Kapitels wird der Forderung Rechnung ge
tragen, die sozialistischen Streitkräfte auf 
die Abwehr imperialistischer Aggressionen 
vorzubereiten.
Auf der Grundlage der Bündnisverpflich
tungen der DDR in der sozialistischen Staa
tengemeinschaft werden auch die verbün
deten Armeen vor kriminellen Angriffen 
strafrechtlich geschützt.

Allgemeine Bestimmungen 

§ 251

(1) Militärstraftaten sind von Militärpersonen schuldhaft begangene gesellschaftswid
rige oder gesellschaftsgefährliche Handlungen, die als Vergehen oder Verbrechen straf
rechtliche Verantwortlichkeit nach den Bestimmungen dieses Kapitels begründen.

(2) Militärperson im Sinne dieses Gesetzes ist, wer aktiven Wehrdienst, Wehrersatz
dienst oder Reservistenwehrdienst leistet.

(3) Wegen Anstiftung und Beihilfe zu einer Militärstraftat wird auch bestraft, wer 
nicht Militärperson ist.

(4) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten auch für Straftaten, die sich gegen die 
Armeen der verbündeten Staaten richten.
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